
stattgefunden hat, sondern auch, sofern eine Verständigung
stattgefunden hat, Inhalt, Ablauf und Ergebnis selbiger gem.
§ 273 Ia 1 StPO. Zu Beginn der Hauptverhandlung – nach
Verlesung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft – und
auch zu jedem späteren Zeitpunkt ist der Angeklagte gem.
§ 243 IV 1 StPO darüber zu informieren, ob Erörterungen
des Verfahrensstandes nach oder auch vor Eröffnung des
Hauptverfahrens iSd §§ 202a, 212 StPO stattgefunden haben
und über deren wesentlichen Inhalt.

Nach § 257c II StPO dürfen nur die Rechtsfolgen Inhalt der
Verständigung sein, wobei Bestandteil der Verständigung
stets auch ein Geständnis sein soll.

Vorliegend genügt das Rechtsgespräch auch den Anforderun-
gen des Geständnisses, da es zum einen auf Rechtsfolgenseite
auf Festlegung einer Strafaussetzung zur Bewährung be-
schränkt und andererseits die Berufung des Angeklagten auf
Rechtsfolgen beschränkt. Dies ist als Geständnisfiktion zu
sehen, da der Angeklagte hiermit seinen Schuldspruch aus
dem ersten Verfahren anerkennt.60

Jedoch genügt das Protokoll nicht den Anforderungen
der §§ 243 IV 2, 273 Ia StPO für die Verständigung iSd
§ 257c StPO, da das Protokoll nur die Erwägung der Straf-
aussetzung zur Bewährung umfasst. Dies ist somit lediglich
ein mögliches und das Gericht nicht bindendes Ergebnis der
Hauptverhandlung. Außerdem fehlen im Protokoll auch die
Standpunkte der Gesprächsteilnehmer.

Das Urteil beruht auch auf diesem Verstoß und dieser führt
vorliegend zur Unwirksamkeit der Berufungsbeschränkung

und zur Unverwertbarkeit des (fingierten) Geständnisses
gem. § 257c IV 3 StPO.

Die Revision der Angeklagten ist daher begründet, das Urteil
des Landgerichts ist aufzuheben und zurückzuverweisen, da
ein Verstoß gegen § 273 Ia 2 iVm § 243 IV StPO vorliegt.

C. SCHLUSS

Neben den dargestellten typischen Problemfeldern in der
schriftlichen Prüfung sollte von Studierenden auch in der
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung an die Wieder-
holung des Strafprozessrechts gedacht werden. Dies liegt
zum einen daran, dass mündliche Prüfungen häufig von Prak-
tikern durchgeführt werden, die insbesondere mit dem Straf-
prozessrecht alltäglich konfrontiert werden und andererseits
sich strafprozessuale Fälle und Fragen sehr gut mit Fällen im
materiellen Recht kombinieren lassen.

Neben den schon dargelegten Fällen kann es in mündlichen
Prüfungen sowohl im staatlichen als auch im universitären
Teil zu Grundlagenfragen kommen. So sollte die Unterschei-
dung zwischen absoluten und relativen Revisionsgründen
jedem Studierenden bekannt sein ebenso wie das Aufzählen
derselben. Auch sollte gerade für die mündliche Prüfung der
Instanzenzug mit seinen länderspezifischen Besonderheiten
beherrscht werden.61

60 Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, 66. Aufl. 2023, StPO § 257c Rn. 17 b mwN.
61 So gibt es in Bayern seit 2018 neuerdings wieder das BayObLG. In Berlin wird das

OLG als Kammergericht bezeichnet.
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Im Sommer 2023 mehren sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen gewaltsame Anschläge
auf Synagogen, bei denen auch jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger verletzt werden. Das
Land reagiert auf diese Situation mit einer neuartigen Kombination aus Videoüberwachung
sowie der verstärkten Durchführung von Identitätskontrollen im räumlichen Umfeld der
Synagogen. Dabei werden die zu kontrollierenden Personen per Computer durch einen auf
der Grundlage künstlicher Intelligenz selbstlernenden Algorithmus ausgewählt, der die Ge-
sichter der im Rahmen der Videoüberwachung erfassten Passanten mit Täterprofilen solcher
Personen abgleicht, die in der Vergangenheit nachweislich in die Durchführung oder Planung
antisemitisch motivierter Anschläge verwickelt waren. Die Polizeipräsidentin in der nord-
rhein-westfälischen kreisfreien Stadt B ordnete dementsprechend für das belebte Umfeld der
Synagoge in B eine auf ein Jahr befristete Videoüberwachung an, die in der Folge allgemein
erkennbar installiert wurde.

Der 29-jährige A ist deutscher Staatsangehöriger syrischer Herkunft und lebt bislang in B.
Eher durch Zufall passiert A im Lauf dreier Monate dreimal die Synagoge in B und wird dort
jeweils von der Polizistin P angehalten und zum Vorzeigen seiner Ausweispapiere aufgefor-

* Der Verfasser Durner ist Professor für Öffentliches Recht am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bonn, der
Verfasser Müsch ist Wiss. Mitarbeiter an diesem Lehrstuhl. Der Fall wurde als Vorhausarbeit zur Übung im Öffentlichen Recht
im Wintersemester 2023/24 an der Universität Bonn gestellt.
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dert. Als sich A beim dritten Mal weigert und weitergehen will, wird er von den anwesenden
Polizeibeamten angehalten und durchsucht, wobei P seinen im Sakko enthaltenen Personal-
ausweis einsieht. A widerspricht der Durchsuchung, lässt sie sodann aber ohne Widerstand
über sich ergehen.

A fühlt sich durch die Polizei in B massiv diskriminiert und zieht umgehend ins hessische F.
Zwei Monate nach der letzten Kontrolle erhebt er zudem „gegen die Kontrollen“ Klage vor
dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht K. Er beruft sich auf seine Rechte aus der
Europäischen Menschenrechtskonvention und trägt zutreffend vor, er sei in allen drei Fällen
über mehr als eine Viertelstunde lang die einzige Person gewesen, die einer solchen Kontrolle
unterworfen wurde, obwohl jeweils weit über 50 Personen die Synagoge passierten. Für das
Vorgehen der Polizei existiere keine geeignete Rechtsgrundlage. Die Videoüberwachung und
die missbräuchliche Nutzung der damit erhobenen Bilder für den Algorithmus seien daten-
schutzrechtlich unzulässig. Jedenfalls der Einsatz künstlicher Intelligenz bedürfe einer spezi-
fischen gesetzgeberischen Entscheidung. Seine Kontrollen und vor allem die gegen seinen
Willen erfolgte körperliche Durchsuchung seien reine Schikane und jedenfalls bei mehrfacher
Wiederholung unverhältnismäßig. Sie seien zudem ermessensfehlerhaft, da P den Anweisun-
gen des Computers ohne eigenes Nachdenken durchgängig blind gefolgt sei, ohne sich ein
persönliches Werturteil zu bilden.

Das beklagte Land erwidert, man habe die Videoüberwachung zulässig auf § 20 I DSG NRW,
deren Auswertung auf § 20 III DSG NRW gestützt. Die anschließenden Identitätsfeststel-
lungen vor den Synagogen seien zum Schutze des Lebens der jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger unverzichtbar. Eine flächendeckende Identitätskontrolle aller Passanten sei aller-
dings unverhältnismäßig, die Polizei müsse daher unweigerlich eine Auswahl treffen. Das
Abstellen auf die statistisch gesicherten Täterprofile verhindere jede Diskriminierung und
knüpfe stattdessen an empirische Tatsachen an. Hauptgrund für die Auswahl des A sei
zunächst allein, dass er sich überhaupt in die Nähe der Synagoge aufgehalten habe. Nach allen
statistischen Informationen sei zudem unbestreitbar, dass A nach seinem Alter, seinem Ge-
schlecht und seinem äußeren ethnischen Erscheinungsbild ebenjene Merkmale aufweise, die
zumindest einem von mehreren klassischen Täterprofilen entsprächen. Mehrfach seien auch
andere Personen ohne Migrationshintergrund auf der Grundlage des Algorithmus Personen-
kontrollen unterzogen worden. Dass dies A gleich mehrere Male getroffen habe, sei zwar
bedauerlich, aber technisch und rechtlich unvermeidbar, weil sowohl die durch die Video-
überwachung gewonnenen Bilder wie auch die Ergebnisse der Personenkontrollen aus daten-
schutzrechtlichen Gründen jeweils nach 14 Tagen gelöscht würden. P selbst habe sich auch
beim dritten Vorfall an A nicht mehr erinnert und ihn wegen seines unkooperativen Ver-
haltens auffordern müssen, stehenzubleiben und die Durchsuchung zu dulden.

Hat die Klage des A Aussicht auf Erfolg?

& LÖSUNG

Die Klage des A hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

In Ermangelung einer aufdrängenden Sonderzuweisung richtet sich die Eröffnung des Ver-
waltungsrechtswegs nach § 40 I 1 VwGO. Bei der Klage des A gegen landespolizeiliche
Maßnahmen handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrecht-
licher Art. Sie könnte allerdings nach § 23 I EGGVG der Strafgerichtsbarkeit zugewiesen
sein, wenn die Polizei hier als „Justizbehörde“ auf der Grundlage repressiver Eingriffser-
mächtigungen (vgl. etwa §§ 100h I Nr. 1, 102, 163b StPO) tätig geworden wäre. In An-
betracht des präventiven Charakters der angegriffenen Maßnahmen ist dies jedoch zu ver-
neinen. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet.

Hinweis: Der Verwaltungsrechtsweg ist hier offensichtlich eröffnet. Es ist daher vertretbar, dies im
Feststellungsstil festzuhalten.

II. Statthafte Klageart

A wendet sich ausdrücklich „gegen die Kontrollen“, sodass sich das Klagebegehren (§ 88
VwGO) auf die Identitätskontrollen beschränken könnte. Maßgebend für den Umfang des

Klagebegehren
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